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 Zusammenfassung

Kranke oder verletzte Nutztiere werden häufig weder 
rechtzeitig und angemessen behandelt noch zeitgerecht 
geschlachtet bzw. getötet. Sie sind dadurch Schmerzen, 
Leiden oder schwerer Angst ausgesetzt bzw. weisen 
Schäden auf, die durch ihre widmungsgemäße Nutzung 
(Gewinnung von Nahrungsmitteln oder anderen Produkten) 
nicht gerechtfertigt werden können. Ist eine Therapie nicht 
möglich oder dem Tierhalter nicht zumutbar, so müssen 
jedenfalls Tiere, die starke Schmerzen haben oder schwer 
leiden, unverzüglich getötet werden, um diese nicht ge-
rechtfertigten Belastungen zu beenden. Die Nottötung 
ist damit ein Instrument des Tierschutzes, das funktional 
dem im Tierversuchsrecht vorgesehenen „humanen End-
punkt“ entspricht. Die Entscheidung zwischen Beginn bzw. 
Fortsetzung einer medizinischen Behandlung einerseits 
und der Vornahme einer (Not-)Tötung andererseits ist 
zwar stets unter Berücksichtigung aller Umstände des 
konkreten Einzelfalls zu treffen, doch setzt die Entwicklung 
einer standardisierten Vorgangsweise zur Festlegung des 
Zeitpunktes einer gebotenen Nottötung voraus, dass Kri-
terien für häufig auftretende Fallkonstellationen erarbeitet 
werden. Da für die Durchführung einer Nottötung auf 
rechtlicher Ebene keine (tierart-)spezifischen Methoden 
angeordnet werden, ist es zudem erforderlich, die einzel-
nen Tötungsmethoden unter dem Aspekt ihrer Eignung 
zur tierschutzkonformen Durchführung der Nottötung zu 
beurteilen, um unnötige Schmerzen und Leiden kranker 
oder verletzter Nutztiere zu vermeiden.

Keywords: Farm animals, medical treatment, emer-
gency killing, euthanasia, animal welfare.

 Summary

Emergency killing – an instrument of animal 
welfare. Emergency killing of farm animals in the 
light of the legislation on animal protection

Farm animals suffering from disease or injury are 
often not given medical treatment or prematurely 
killed to end their pain and distress. Such animals 
are likely to suffer adverse effects (pain, suffering, 
severe anxiety or harm) and this has to be regarded 
as unjustified by the purpose of their use (the pro-
duction of food). Animals subject to severe pain or 
suffering must be killed immediately if therapy is im-
possible or unreasonable (“emergency killing”). Com-
parable to humane endpoints in the law governing 
animal experimentation, emergency killing functions 
as a tool for protecting animals. The choice between 
(prolonged) medical treatment and emergency killing 
has necessarily to be made on a case-by-case basis. 
Nevertheless it is useful to develop a set of criteria to 
establish a standardized procedure for similar cases. 
As there are no legal provisions for (species-) specific 
methods of emergency killing, it is also necessary 
to assess killing methods with regard to their impli-
cations for animal protection, to avoid unnecessary 
pain and suffering of sick or injured farm animals.
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 Problem- und Fragestellungen
In veterinärmedizinischen Fachkreisen wird 

immer wieder über Fälle berichtet, in denen 
kranke oder verletzte Nutztiere weder (rechtzei-
tig) medizinisch behandelt noch durch vorzeitige 
Tötung von ihren Schmerzen bzw. Leiden erlöst 
werden. Auch neuere Untersuchungen an Fall- 
tieren1 zeigen, dass diese häufig erhebliche krank-
heits- oder verletzungsbedingte Veränderungen 
aufweisen (GEIER, 2012; KLAGER, 2012) und nur 
ein Drittel der gefallenen Rinder und zwei Drittel 
der gefallenen Schweine Hinweise auf eine fach-
gerechte Tötung erkennen lassen (HAAS, 2015; 
MAGENSCHAB, 2015). Sie bestätigen damit die 
Vermutung, dass vielfach nichts unternommen 
wird, um Schmerzen oder Leiden von Nutztieren 
zu lindern oder aber durch vorzeitige Tötung zu be-
enden, bzw. dass die erforderlichen Maßnahmen 
zu spät gesetzt werden. In diesem Zusammenhang 
stellt sich aus tierschutzrechtlicher Sicht die Frage, 
wie lange in Nutztierbeständen von der durch 
§ 15 Tierschutzgesetz (TSchG) angeordneten 
tierärztlichen Behandlungspflicht auszugehen 
ist bzw. welche Gründe für die Verpflichtung zur 
Vornahme einer (Not-)Tötung sprechen.

Da es sich dabei um eine Frage handelt, mit der 
Tierärzte und Nutztierhalter täglich konfrontiert 
werden, bedarf es sowohl unter dem Aspekt des 
Tierschutzes und der „Guten Landwirtschaftlichen 
Praxis“ als auch im Sinne der Rechtssicherheit der 
handelnden Personen möglichst klarer Kriterien, 
die es ermöglichen, den Zeitpunkt einer gebotenen 
Nottötung so zu bestimmen, dass Schmerzen oder 
Leiden rechtzeitig beendet werden, wenn eine 
Erfolg versprechende Therapie nicht möglich ist 
oder nicht zumutbar erscheint. Diese Kriterien sind 
– soweit dies möglich ist – auf der Grundlage typi-
scher Fallkonstellationen bzw. häufig auftretender 
Erkrankungen bei den einzelnen Nutztierarten zu 
erarbeiten.

Die in der VO (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz 
von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung festgelegten 
Anforderungen an die Durchführung der Tötung 
(Methoden, Sachkunde) gelten nicht, wenn eine 
Nottötung außerhalb eines Schlachthofs vorge-
nommen wird (Art. 4 iVm Art. 1 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1099/2009; § 10 Abs. 3 TSch-Schlacht-VO 2004). 
Dennoch muss auch in einem solchen Fall alles 
unternommen werden, um das betroffene Tier vor 
vermeidbaren Schmerzen und Leiden zu bewah-
ren (Art. 1 Abs. 2 iVm Art. 3 Abs. 1 VO (EG) Nr. 
1099/2009). Um dieser allgemeinen Vorgabe ge-
recht zu werden, ist es erforderlich, Empfehlungen 

über die für die einzelnen Tierarten schonendste 
und in bestimmten Fallkonstellationen am besten 
geeignete Tötungsmethode zu erarbeiten.

 Begriffsdefinitionen

Unter (wissentlicher) „Tötung“ (i.w.S.) ist „jedes 
bewusst eingesetzte Verfahren [zu verstehen], das 
den Tod eines Tieres herbeiführt“ (Art. 2 lit. a) VO (EG) 
1099/2009). Im Hinblick auf Nutztiere ist in Abhängigkeit 
vom Zweck, der mit der Tötungshandlung verfolgt wird, 
zwischen Schlachtung, Tötung i.e.S. und Nottötung zu 
unterscheiden (Tab. 1).

Der Begriff „Schlachtung“ bezeichnet die „Tötung von 
Tieren zum Zweck des menschlichen Verzehrs“ (Art. 2 
lit. j) VO (EG) 1099/2009) bzw. „das Töten eines Tieres 
durch Blutentzug und nachfolgende Ausweidung zum 
Zweck der Fleischgewinnung“ (§ 4 Z 13 TSchG; § 3 Z 
19 LMSVG). Wird ein Tier „auf Grund eines Unfalls“ 
(§ 3 Z 20 LMSVG) bzw. „in einem Notfall“ geschlachtet 
(§ 10 Abs. 4 TSch-Schlacht-VO 2004), so wird dieser 
Vorgang als „Notschlachtung“ bezeichnet. Erfolgt die 
Tötung im Rahmen der Seuchenbekämpfung oder wird 
– z.B. im Zusammenhang mit der Tötung „überzähliger“ 
Tiere – vom Vorliegen eines „vernünftigen Grundes“ iSd 
§ 6 Abs. 1 TSchG ausgegangen, so liegt eine „Tötung“ 
i.e.S. vor.

Unter „Nottötung“ ist ausschließlich die „Tötung von 
verletzten Tieren oder Tieren mit einer Krankheit [zu ver-
stehen], die große Schmerzen oder Leiden verursacht, 
wenn es keine andere praktikable Möglichkeit gibt, 
diese Schmerzen oder Leiden zu lindern“ (Art. 2 lit. d) 
VO (EG) Nr. 1099/2009). Daher fallen weder die Tötung 
überzähliger bzw. unerwünschter (Jung-)Tiere noch die 
Tötung seuchenverdächtiger Tiere unter den Begriff 
„Nottötung“. Während die Nottötung eine durch ihren 
Zweck gerechtfertigte Handlung darstellt, die keiner 
weiteren Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegen eines 
„vernünftigen Grundes“ bedarf, muss die Zulässigkeit 
der Tötung überzähliger bzw. unerwünschter Tiere im 
Lichte des § 6 Abs. 1 TSchG geprüft werden (BINDER, 
2010, 2014).

Die Tötung im Rahmen der Seuchenbekämpfung 
unterscheidet sich von der Nottötung durch ihren Zweck 
und die zu berücksichtigenden Interessen: Im Rahmen 
der Seuchenbekämpfung dürfen bzw. müssen im Sinne 
des Vorsorgeprinzips nicht nur tatsächlich erkrankte, 
sondern auch symptomfreie, jedoch seuchen- oder 
ansteckungsverdächtige Tiere getötet werden (vgl. z.B. 
§§ 32 und 34 TSG), um die Verbreitung des Erregers 
zu verhindern und Menschen bzw. andere Tiere vor 
damit verbundenen Gefahren zu schützen („Bestands-
räumung“ iSd Art. 2 lit. n) VO (EG) Nr. 1099/2009). 
Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung erfolgen im 

1 Landwirtschaftliche Nutztiere, die verendet sind (§ 10 Abs. 3 Z 1 TMG, BGBl. I Nr. 141/2003 idgF) und im weiteren Sinn
 auch solche, die zu einem anderen Zweck als zur Nahrungsmittelgewinnung getötet wurden.
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behördlichen Auftrag, wobei bei der Anordnung von 
Schutz- bzw. Tilgungsmaßnahmen mit „möglichster 
Schonung des Betriebes der Landwirtschaft vorzuge-
hen“ ist, die „beteiligten Verkehrsinteressen“ (§ 23 TSG) 
zu berücksichtigen sind und aus tierschutzrechtlicher 
Sicht die Unerlässlichkeit der Maßnahme zu prüfen ist 
(§ 3 Abs. 3 TSchG).

Das Erfordernis der Nottötung hingegen bezieht sich 
stets auf das Einzeltier und ist ausschließlich auf der 
Grundlage seines (klinischen) Zustands zu beurtei-
len.2 Sieht man von Unfällen und Erkrankungen ab, 
die plötzlich zu schweren Krankheitsbildern führen, 
so hat diese Beurteilung grundsätzlich durch einen 
Tierarzt zu erfolgen, zumal dieser im Rahmen der 
Behandlungspflicht gem. § 15 TSchG bereits bei-
gezogen worden sein sollte, wenn es sich um eine 

Erkrankung mit fortschreitender Entwicklung der Sym-
ptomatik handelt. Da die Nottötung der Verkürzung und 
Beendigung von Schmerzen und Leiden dient, die durch 
eine der Zweckwidmung entsprechende Nutzung des 
Tieres nicht gerechtfertigt werden können, handelt es 
sich dabei um ein Instrument des Tierschutzes, das 
funktional dem „humanen Endpunkt“ entspricht, der 
im Tierversuchsrecht eine der wichtigsten Refinement-
Maßnahmen darstellt (vgl. § 6 Abs. 1 Z 10 TVG 2012).3

Während sich die Begriffe „Tötung“ bzw. „Nottötung“ 
somit auf den Zweck einer lebensbeendenden Maß-
nahme beziehen, sollte der Terminus „Euthanasie“ der 
Tötung durch Applikation geeigneter Medikamente und 
damit jener Tötungsmethode vorbehalten bleiben, die 
in der Kleintiermedizin als „Einschläfern“ bezeichnet 
wird. Grundsätzlich wird nämlich nur die fachgerechte 

2 Die Unterscheidung zwischen „Gnadentötung“ und „Nottötung“ (vgl. GRIMM u. WEICH, 2015) erweist sich im rechtlichen
 Zusammenhang als irrelevant, da Zweck und Rechtfertigung der Tötungshandlung in beiden Fällen darin bestehen, große
 Schmerzen oder schwere Leiden eines Tieres unabhängig davon vorzeitig zu beenden, ob der Zustand des Tieres durch
 höhere Gewalt (z.B. eine Naturkatastrophe) oder durch schuldhaftes Verhalten (z.B. Unfall aufgrund überhöhter Geschwin-
 digkeit) verursacht wurde oder als Folge des Haltungs- oder Produktionssystems (moribunde Falltiere) anzusehen ist.
 Rechtfertigungsbedarf besteht damit nicht im Hinblick auf die Beseitigung der tierschutzrelevanten Folgen, sondern in
 Bezug auf die jeweilige Ursache, sofern diese von einem Menschen bzw. von der Gesellschaft zu vertreten ist.
3 Die Funktion der „humane endpoints“, die zu den wichtigsten Instrumenten des Versuchstierschutzes zählen, besteht 
 darin, Belastungen der Versuchstiere so früh wie möglich, u.U. auch vor Erreichung des Versuchszieles, zu beenden. Als

Tab. 1: Abgrenzung des Begriffs „Nottötung“ / Definition of the term „emergency killing“

1) z.B. Bestandsräumung im Rahmen der Seuchenbekämpfung; Tötung von Tieren, die im Hinblick auf das Vorliegen eines „vernünftigen 
Grundes“ iSd § 6 Abs. 1 TSchG zu prüfen ist (z.B. Tötung überzähliger Tiere)
2) Art. 1 Abs. 2 VO (EG) 1099/2009
3) Grundsatz der Betäubungspflicht gem. § 32 Abs. 3 TSchG iVm Art. 26 Abs. 1 VO (EG) 1099/2009; Ausnahmen: Notschlachtung, ritu-
elle Schlachtung
4) Ausgenommen bei „unmittelbarem und beträchtlichem Risiko für die menschliche Gesundheit oder Sicherheit“ (Art. 1 Abs. 2 VO (EG) 
1099/2009)
5) Unter dem Aspekt des Tierschutzes sollte selbstverständlich auch im Fall einer Nottötung wann immer möglich eine wirksame Betäu-
bung erfolgen (vgl. dazu HINTERHOFER u. AUER, 2015; HOFBAUER et al., 2015; KHOL et al., 2015; UNTERWEGER et al., 2015).
6) Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 1099/2009; nationale VO über den Sachkundenachweis im Zeitpunkt der Drucklegung in Vorbereitung. Erfolgt 
die Schlachtung zum privaten Eigenverbrauch außerhalb eines Schlachthofs, so sind zwar Fachkenntnisse, aber kein Sachkundenachweis 
erforderlich (Art. 10 VO (EG) 1099/2009)
7) Fachkenntnisse, jedoch kein Sachkundenachweis erforderlich (Art. 7 Abs. 1 VO (EG) 1099/2009)

Tötung (i.w.S.)
von landwirtschaftlichen Nutztieren

↓ ↓ ↓
Begriff Schlachtung Tötung (i.e.S.) Nottötung

Zweck
Gewinnung von 
Nahrungsmitteln

andere1)
Beendigung von „großen 
Schmerzen oder Leiden“

Methode
Methoden
gem. Anhang I
VO (EG) 1099/2009

Methoden
gem. Anhang I
VO (EG) 1099/2009

ungeregelt2)

Betäubung ja3) ja4) nein5)

Sachkundenachweis ja6) nein7) nein

§§
VO (EG) 1099/2009;
§§ 4 Z 13 u. 32 TSchG;
TSch-Schlacht-VO

VO (EG) 1099/2009;
§ 5/3/3, § 6/1,
§ 6/4/1 TSchG

VO (EG) 1099/2009;
§ 3 Z 20 LMSVG;
§ 6/4/4 TSchG
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medikamentöse Tötung dem gerecht, was im Allge-
meinen mit der Vorstellung von einem „schönen“ bzw. 
„sanften“ Tod (griech. εύθανασία) assoziiert wird, 
sodass die Verwendung des Begriffes zur Bezeich-
nung anderer, z.B. mechanischer Tötungsmethoden 
allzu leicht zum Euphemismus gerät. Unabhängig von 
dieser terminologischen Überlegung sollte die Eutha-
nasie auch bei der Nottötung von landwirtschaftlichen 
Nutztieren grundsätzlich die Tötungsmethode der Wahl 
darstellen, da bei fachgerechter Durchführung einer 
Euthanasie am besten gewährleistet werden kann, 
dass dem Tier durch den Tötungsakt keine unnötigen 
Schmerzen und Leiden zugefügt werden.

 Medizinische Behandlung oder 
 Nottötung?
Zum Verhältnis von Lebens- und Wohlbefindens-
schutz im Tierschutzrecht: Primat der Leidverkürzung

§ 1 TSchG benennt den Schutz des Lebens und 
des Wohlbefindens der Tiere als scheinbar gleich-
rangige Zielsetzungen. Aus dem Gesamtzusammen-
hang des Tierschutzrechts sowie aus der gesamten 
Rechtsordnung ergibt sich jedoch, dass der Schutz 
des tierlichen Lebens deutlich schwächer ausgeprägt 
ist als der Wohlbefindensschutz, sodass dem Prinzip 
der Verkürzung von Schmerzen und Leiden im Zweifel 
der Vorrang vor dem Erhalt bzw. der Verlängerung des 
Lebens zukommt (Primat der Leidverkürzung; vgl. 
BINDER, 2014). Daher ist davon auszugehen, dass mit 
einer verspäteten oder sogar unterlassenen Nottötung 
ein höheres Unwerturteil verbunden ist als mit einer 
(zu Lasten der Behandlungspflicht gehenden) zu früh 
erfolgten Tötung eines Tieres; dies gilt in besonderem 
Maß für Nutztiere, die nach der Legaldefinition gem. 
§ 4 Z 6 TSchG Zwecken dienen, deren Verwirklichung 
ihre Tötung idR voraussetzt bzw. einschließt.

Das Nutztier als Patient: Umfang und Grenzen der 
Behandlungspflicht

Die durch § 15 TSchG normierte Hilfeleistungs- bzw. 
Behandlungspflicht gilt auch für landwirtschaftliche 
Nutztiere. Durch die Verpflichtung des Tierhalters, 
Tiere in intensiven Haltungssystemen mindestens 
einmal täglich zu kontrollieren (§ 20 Abs. 1 TSchG) und 
durch das Erfordernis der Sachkunde des Tierhalters 
sowie der Betreuungspersonen (§ 12 Abs. 1 bzw. § 14 
TSchG) soll auch in großen Beständen sichergestellt 
werden, dass einzelne Tiere, die besonders betreut 
werden müssen oder einer tierärztlichen Behandlung 
bedürfen, rechtzeitig identifiziert werden. Eine auf die 
Gesamtheit der Herde beschränkte Bestandsbetreuung 

wird den Anforderungen des (Individual-)Tierschutzes 
nicht gerecht, da aus tierschutzrechtlicher Sicht stets 
der klinische Zustand des einzelnen Tieres die Grundla-
ge für die Entscheidung über die gebotene Intervention 
(frühzeitige Schlachtung, Therapieversuch oder Not-
tötung) maßgeblich ist.

Da eine Erkrankung oder Verletzung eines Tieres 
unter bestimmten Voraussetzungen einen „vernünftigen 
Grund“ für seine Tötung darstellt, ist eine Verpflichtung 
zur medizinischen Behandlung nicht unbeschränkt, 
sondern nur insoweit zu bejahen, als die Therapie nach 
dem veterinärmedizinischen Wissensstand möglich 
und Erfolg versprechend, im Hinblick auf Lebensmittel 
liefernde Tiere arzneimittelrechtlich zulässig sowie dem 
Tierhalter zumutbar ist. Zur Bestimmung der Grenze 
der Zumutbarkeit wurde eine Analogie zur scha-
denersatzrechtlichen Regelung des § 1332a ABGB 
vorgeschlagen (BINDER, 2010): Behandlungskosten 
sind dem Halter demnach insoweit zumutbar, als „ein 
verständiger und mit den Werten des TSchG verbun-
dener Tierhalter in der Lage des Betroffenen“ bereit 
wäre, die entsprechenden Aufwendungen zu tätigen. 
Ob diese Bereitschaft in einer konkreten Situation von 
einem bestimmten Tierhalter angenommen werden 
kann, ist zwar stets eine Frage des Einzelfalles4, doch 
muss die Entscheidung, ein krankes oder verletztes 
Tier behandeln zu lassen, zumindest ansatzweise 
objektiviert werden und bleibt damit nicht mehr dem 
beliebig ausgeübten Ermessen des jeweiligen Halters 
überlassen (BINDER, 2010).

Das Prinzip der Verkürzung von Leiden: Die Ver-
pflichtung zur Nottötung

Da die Grenze für die Zumutbarkeit einer medizini-
schen Behandlung im Bereich der erwerbswirtschaftli-
chen Tierhaltung grundsätzlich niedriger anzusetzen ist 
als etwa im Bereich der Heimtierhaltung (BINDER, 2010), 
gewinnt das Prinzip der Verkürzung bzw. Beendigung 
von Schmerzen und Leiden im Hinblick auf landwirt-
schaftlich genutzte Tiere weiter an Bedeutung. Leidet 
ein Nutztier unter einer schweren gesundheitlichen 
Beeinträchtigung, die nicht behandelt werden kann, z.B. 
weil eine (weitere) Therapie aus medizinischen Gründen 
nicht möglich ist oder nicht Erfolg versprechend scheint 
oder dem Tierhalter die Kosten nicht zumutbar sind, so 
ist seine unverzügliche Tötung nicht bloß gerechtfertigt, 
sondern unter dem Aspekt der Verkürzung der Leiden 
geboten. Wird ein zur Gewinnung von Lebensmitteln 
vorgesehenes Tier trotz erheblicher Leiden nicht unver-
züglich getötet, z.B. weil das Tier verwertet und daher 
das Verstreichen der Wartezeit (§ 2 Abs. 17 AMG iVm 
§ 1 Abs. 2 Z 13 Rückstandskontroll-VO 2006) abgewartet 

 Mittel kommen vor allem die vorzeitige Tötung der betroffenen Tiere, aber auch andere Maßnahmen (wie z.B. die Verab- 
 reichung von Schmerzmitteln oder die Vornahme eines schmerzlindernden Eingriffs) in Frage. Die Kriterien, die zur 
 Beendigung der Belastungen führen (sog. Abbruchkriterien), sind im Rahmen der Versuchsplanung zu definieren, wobei 
 sich Score Sheets als hilfreich erweisen. Vgl. dazu näher BINDER et al. (2013), 258ff.
4 Vgl. OGH GZ 80b93/01m vom 10.5.2001.
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werden soll, so ist davon auszugehen, dass ihm durch 
eine Unterlassung tierschutzrelevante Belastungen 
zugefügt werden und der Tatbestand der Tierquälerei 
(§ 222 Abs. 1 Z 1 StGB bzw. subsidiär § 5 Abs. 1 
TSchG) erfüllt ist. Eine Verzögerung der Tötung aus 
ökonomischen Gründen lässt nämlich das Tierwohl 
unberücksichtigt und vermag die Verlängerung von 
schweren Leiden nicht zu rechtfertigen.5

Im Bereich der Hobbytierhaltung (z.B. Minipigs, Zwerg-
ziegen, Pferde) kann der Versuch bzw. die Fortsetzung 
einer Behandlung in Abhängigkeit von den Umständen 
des Einzelfalls auch dann gerechtfertigt sein, wenn das 
Tier kurzzeitig erheblichen Schmerzen oder Leiden aus-
gesetzt ist, die Prognose aber gut und die Therapie Erfolg 
versprechend sowie dem Halter zumutbar ist.

Die Legaldefinition des Begriffs „Nottötung“ bezieht 
sich auf Krankheiten (und sinngemäß wohl auch auf 
Verletzungen), die „große Schmerzen oder Leiden“ 
verursachen (Art. 2 lit. d) VO (EG) Nr. 1099/2009). 
In einem solchen Fall ist der Halter des betroffenen 
Tieres verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, die 
erforderlich sind, um das Tier so bald als möglich 
zu töten (Art. 19 VO (EG) Nr. 1099/2009). Während 
die Begriffsfolge „große Schmerzen oder Leiden“ 
im allgemeinen Tierschutzrecht nicht näher definiert 
wird, sieht das Tierversuchsgesetz 2012 (TVG 2012) 
die Verpflichtung zur Objektivierung der Belastungen 
vor, indem diese nach Schweregraden zu klassifizieren 
sind. Analog zu schwer belastenden Tierversuchen 
wäre die Verpflichtung zur unverzüglichen Tötung eines 
kranken oder verletzten Nutztieres spätestens dann 
zu bejahen, wenn sein Zustand nach tierärztlichem 
Urteil entweder mit starken Schmerzen oder schweren 
Leiden verbunden ist bzw. das Wohlergehen oder der 
Allgemeinzustand des Tieres schwer beeinträchtigt 
wird (vgl. § 3 Abs. 1 Z 4 TVG 2012); ebenso wird die 
Tötung als geboten anzusehen sein, wenn bei mittel-
starken Schmerzen oder mittelschweren Leiden kein 
Therapieversuch unternommen werden soll, weil die 
Prognose schlecht ist oder die Einleitung bzw. Fort-
setzung der Behandlung trotz guter Prognose als 
unzumutbar beurteilt wird.

Um Tierärzten eine Entscheidungs- und Argumentati-
onshilfe an die Hand zu geben und unnötige Schmerzen 
oder Leiden von Nutztieren in der Praxis zu vermeiden, 
werden von KHOL et al. (2015), UNTERWEGER et al. 
(2015) und HINTERHOFER und AUER (2015) tierartspe-
zifische Kriterien entwickelt, die es ermöglichen sollen, 
mit möglichst hoher Treffsicherheit jenen Zeitpunkt zu 
bestimmen, in dem es geboten ist, ein landwirtschaft-
liches Nutztier unverzüglich zu töten.

 Pflichten des (Amts-)Tierarztes
Durch die Fokussierung der nutztierärztlichen Tätig-

keit auf die vorbeugende Bestandsbetreuung gerät das 
leidende Einzeltier zunehmend aus dem Blickfeld. Eine 
tierärztliche Kontrolle des (fehlenden) Therapieerfolges 
ist zwar rechtlich angeordnet, sofern im Rahmen des 
Tiergesundheitsdienstes Tierarzneimittel zum Einsatz 
kommen, doch kann auch durch die in § 12 Abs. 4 
der TGD-VO 2009 vorgesehenen Fristen keineswegs 
ausgeschlossen werden, dass einzelne Patienten bei 
mangelndem Behandlungserfolg unnötigen Schmerzen 
oder Leiden ausgesetzt sind.

Zwar ist der betreuende Tierarzt grundsätzlich nicht 
berechtigt, eine Nottötung ohne das Einverständnis 
oder gar gegen den Willen des Tierhalters vorzunehmen, 
doch ist er nach den berufsrechtlichen Vorschriften 
dazu verpflichtet, einem Tier Erste Hilfe zu leisten, wobei 
diese „in der Euthanasie zu bestehen [hat], wenn die 
rasche Tötung des Tieres auf Grund der veterinärfachli-
chen Beurteilung des Gesundheitszustandes unbedingt 
erforderlich ist, um dem Tier nicht behebbare Qualen im 
Sinne des § 6 Abs. 4 Z 4 TSchG zu ersparen.“6 Nimmt 
ein Tierarzt eine aus veterinärmedizinischer Sicht ge-
botene Nottötung in Erfüllung dieser berufsrechtlichen 
Verpflichtung vor, so ist davon auszugehen, dass die 
tierärztliche Handlung im öffentlichen Interesse liegt, da 
das Anliegen des Tierschutzes als „weithin anerkanntes 
und bedeutsames öffentliches Interesse“7 gilt und seit 
Mitte 2013 zudem ein Staatsziel darstellt.8 Die Organe 
der Behörde sind in einem solchen Fall verpflichtet, 
das Tier in Ausübung der unmittelbaren Befehls- und 
Zwangsgewalt abzunehmen und die Nottötung vor-
zunehmen bzw. zu veranlassen (§ 37 Abs. 1 TSchG).

 Anforderungen an die Durchfüh- 
 rung von Nottötungen

Die wissentliche Tötung von Wirbeltieren durch andere 
Personen als Tierärzte ist gem. § 6 Abs. 4 Z 4 TSchG 
u.a. dann zulässig, wenn die „rasche Tötung unbedingt 
erforderlich ist, um dem Tier nicht behebbare Qualen 
zu ersparen.“ Da Nottötungen in der Regel außerhalb 
von Schlachthöfen – zumeist im Haltungsbetrieb, im 
Rahmen von Veranstaltungen (z.B. auf Viehmärkten) 
oder auf dem Transportweg – erfolgen, gelten weder 
die für die Schlachtung bzw. Tötung i.e.S. vorgesehenen 
Tötungsmethoden noch die Erfordernisse im Hinblick 
auf Fachkenntnisse bzw. Sachkundenachweis (Art. 1 
Abs. 2 VO (EG) Nr. 1099/2009). Dennoch sind die Tiere 
auch im Fall einer Nottötung von „jedem vermeidbaren 

5 In diesem Zusammenhang hat der OGH die Auffassung vertreten, dass die Unterlassung der Tötung eines schwer 
 leidenden Tieres durch den Tierhalter eine Zufügung von Qualen durch Unterlassung darstellt; vgl. OGH, GZ 30b549
 v. 4.11.1981, EvBl. 1982/83, 297.
6 Tierärztegesetz, Anm. 4) zu § 20 Abs. 3.
7 EBRV 446 BlgNR 22. GP 2; VfGH 17. 12. 1998, B 3028/97; 12. 7. 2005, G 73/05; 1. 12. 2011, G 74/11, V 63/11-10.
8 § 2 Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. 111/2013 v. 11.7.2013.
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Rechtsnormen
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) idF des Bundesge-

setzes vom 10. März 1988 über die Rechtsstellung von Tieren, 
BGBl. Nr. 179/1988.

Bundesgesetz über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Hand-
lungen (Strafgesetzbuch – (StGB), BGBl. Nr. 60/1974 idF BGBl. 
I Nr. 106/2014.

Bundesgesetz über die Herstellung und das Inverkehrbringen von 
Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG), BGBl. Nr. 185/1983 
idF BGBl. I Nr. 63/2009.

Schmerz, Stress und Leiden“ zu verschonen (Art. 1 
Abs. 2 iVm Art. 3 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1099/2009), sodass 
jede Nottötung unter Vermeidung aller nicht notwen-
digen Belastungen, „nach Möglichkeit mit einer Waffe 
oder geeigneten Medikamenten durchzuführen […]“ 
ist (HERBRÜGGEN et al., 2006). Für Fälle, in denen 
diese Methoden nicht eingesetzt werden können, ist 
es erforderlich, die erwähnten allgemeinen Grund-
sätze unter Bedachtnahme auf Arbeitssicherheit und 
hygienerechtliche Vorschriften9 im Hinblick auf die 
einzelnen Tierarten und Fallkonstellationen durch 
fachliche Empfehlungen zu konkretisieren (vgl. dazu 
die Beiträge von HOFBAUER et al., 2015; KHOL et al., 
2015; UNTERWEGER et al., 2015 sowie HINTERHOFER 
u. AUER, 2015).

 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
starke Schmerzen oder schwere Leiden, die voraus-
sichtlich nicht (erfolgreich) behandelt werden können 
oder deren Behandlung einen nicht zumutbaren Auf-
wand darstellt, durch die unverzügliche Tötung des be-
troffenen Tieres zu beenden sind. Für die Bestimmung 
des Zeitpunkts einer gebotenen Nottötung ist stets der 
klinische Zustand des einzelnen Tieres maßgeblich. 
Der (betreuende) Tierarzt ist aufgrund berufsrechtlicher 

Vorschriften verpflichtet, einem kranken oder verletzten 
Tier Erste Hilfe zu leisten, wobei diese Maßnahme nach 
veterinärfachlichem Urteil auch in der Beendigung von 
Schmerzen oder Leiden durch Vornahme einer Eutha-
nasie bestehen kann. Der Amtstierarzt ist als Garant 
verpflichtet, den Eintritt des durch § 222 StGB bzw. § 5 
Abs. 1 TSchG pönalisierten Erfolges abzuwenden. Da 
das Thema „Nottötung“ trotz seiner hohen praktischen 
Relevanz bislang nur wenig Beachtung gefunden hat, 
bedarf es fachlicher Empfehlungen, die es Tierärzten 
ermöglichen, den Zeitpunkt einer gebotenen Nottötung 
nach standardisierten Kriterien zu beurteilen und die 
Entscheidung über eine Nottötung erforderlichenfalls 
auch gegen den Willen des Tierhalters durchzusetzen 
bzw. im Nachhinein zu rechtfertigen. Obwohl für die 
Nottötung weder bestimmte Methoden angeordnet 
werden, noch eine besondere Sachkunde erforderlich 
ist, muss auch bei der Nottötung alles unternommen 
werden, um das Tier vor vermeidbaren Belastungen 
zu bewahren.

Die Beiträge von KHOL et al. (2015), UNTERWEGER 
et al. (2015) sowie HINTERHOFER und AUER (2015) 
befassen sich daher mit der Erarbeitung tierartspe-
zifischer Kriterien zur Bestimmung des Zeitpunkts 
einer Nottötung sowie mit Empfehlungen zur möglichst 
tierschutzkonformen Durchführung dieser im Sinne des 
Tierschutzes gebotenen Maßnahme.

9 VO (EG) Nr. 1069/2009 über tierische Nebenprodukte; Tiermaterialiengesetz - TMG, BGBl. I Nr. 141/2003 idgF.
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Bundesgesetz betreffend Hygienevorschriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und 
Materialien (Tiermaterialiengesetz - TMG), BGBl. I Nr. 141/2003 
idF BGBl. I Nr. 23/2013.

Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG), 
BGBl. I Nr. 118/2004, Art. 2, idF BGBl. I Nr. 80/2013.

Bundesgesetz über Sicherheitsanforderungen und weitere Anfor-
derungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosme-
tische Mittel zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 
(Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz - LMS-
VG), BGBl. I Nr. 13/2006 idF BGBl. I Nr. 80/2013.

Bundesgesetz über den Tierarzt und seine berufliche Vertretung 
(Tierärztegesetz), BGBl. Nr. 16/1975 idF BGBl. I Nr. 175/2013. 
www.tieraerztekammer.at/fileadmin/daten/downloads/Tierarz-
tegesetz.pdf (accessed: 4.3.2015).

Bundesgesetz über Versuche an lebenden Tieren (Tierversuchsge-
setz 2012 – TVG 2012), BGBl. I Nr. 114/2012, Art. 1.

Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, 
den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Was-
ser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung, BGBl. I 
Nr. 111/2013.

Erläuterungen zur Regierungsvorlage des Tierschutzgesetzes, 446 
der Beilagen XXII. GP - Regierungsvorlage – Materialien. www.
parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00446/fname_018212.pdf; 
letzter Zugriff: 30.06.2015.

Gesetz vom 6. August 1909, betreffend die Abwehr und Tilgung von 
Tierseuchen (Tierseuchengesetz – TSG), RGBl. Nr. 177/1909 idF 
BGBl. I Nr. 80/2013.

VO über die Anerkennung und den Betrieb von Tiergesundheits-
diensten (Tiergesundheitsdienst-Verordnung 2009 - TGD-VO 
2009), BGBl. II Nr. 434/2009.

VO über Kontrollmaßnahmen betreffend bestimmte Stoffe und de-
ren Rückstände in lebenden Tieren und Lebensmitteln tierischer 
Herkunft (Rückstandskontrollverordnung 2006), BGBl. II Nr. BGBl. 
II Nr. 110/2006 idF BGBl. II Nr. 24/2009.

VO über den Schutz von Tieren bei der Schlachtung oder Tötung 
(Tierschutz-Schlachtverordnung), BGBl. II Nr. 488/2004 idF BGBl. 
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VO (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über 
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